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Das neue Baselbieter Fiirsorgegesetz

Von Willi Klemm, Reinach BL

Mit der Absicht, eine fortschrittliche Sozialarbeit im Baselland zu garantieren und
den strukturellen Aufbau der Fiirsorgeinstanzen zu verbessern, wurde am 6. Mai
1974 vom Landrat ein neues Fiirsorgegesetz genehmigt, das am 20. Oktober 1974
den Stimmbiirgern vorgelegt wird.

In manchen Kreisen wird immer wieder die Meinung vertreten, die gegenwirtige
Hochkonjunktur und der jetzige Stand der Sozialversicherung liesse praktisch jede
Art von Bediirftigkeit ausschliessen, so dass die offentliche Fiirsorge mit der Zeit
tiberfliissig wiirde. Die Wirklichkeit zeigt jedoch ein anderes Bild, denn der soziale
Wohlstand hat auch seine Schattenseiten. Zudem wird es nie gelingen, gegen jede
Art von Not eine Versicherung zu schaffen. Immer wieder entstehen Liicken, die
durch die offentliche Fiirsorge beschlossen werden miissen. Die Grundlagen hiezu
bietet das neue Fiirsorgegesetz, das gegeniiber dem bisherigen «Armenfiirsorge-
gesetz» vom 27. Mirz 1939 folgende wesentliche Neuerung aufweist:

1. Der Mensch im Mittelpunkt

Im bisherigen Gesetz standen im Vordergrund die «fehlenden Mittel» und die
«Massnahmen zur Verhiitung und Behebung der Verarmung». Auch sonst wurde
darin mit diskriminierenden Ausdriicken wie «Armengendssigkeit» und «Versor-
gungsanstalt» operiert. Neu steht im Zentrum nicht mehr das Geld, sondern der
fiirsorgebediirftige Mensch. IThm ist in allen Haushalts-, Pflege-, Erziechungs- und
Ausbildungsfragen mit Rat und Tat beizustehen. Dabei sind je nach Situation fiir-
sorgerische und weitere Fachkriifte beizuziehen.

2. Rechtsanspruch auf Fiirsorge

Eine Neuigkeit auf dem Gebiet der Sozialgesetzgebung iiberhaupt ist die zwingende
Vorschrift, wonach dem Hilfsbediirftigen grundsitzlich ein Rechtsanspruch auf Be-
ratung und Unterstiitzung durch die 6ffentliche Fiirsorge zusteht, wobei Selbstver-
schulden diesen Anspruch nicht aufhebt. Der Hilfesuchende muss also nicht nach-
weisen, dass er schon alles unternommen hat, um sich und seinen Angehdrigen
selbst zu helfen. Auch hat er nicht zu beweisen, dass er unverschuldet in eine Not-
lage kam. Es entspricht den in letzter Zeit im Sozialwesen gewonnenen Erkennt-
nissen, dass nicht mehr darauf abgestellt wird, ob jemand «unterstiitzungswiirdig»
ist oder nicht. Die Fiirsorgebehdrden erhalten mehr Spielraum, um positiv zu wir-
ken, und kommen weniger in Versuchung, pharisderhaft das Ermessen zu miss-
brauchen.

3. Recht zu Massnahmen und Weisungen

Diesen im Grunde genommen sehr weitgehenden Bestimmungen iiber die Fiirsorge-
pflicht stehen selbstverstindlich klare Vorschriften iiber die Moglichkeiten ver-
schiarfender Massnahmen gegeniiber: Jeder Unterstiitzte ist verpflichtet, seinen Er-
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werb sowie die erhaltene Unterstiitzung gemiass den Weisungen der Fiirsorgebe-
horde zu verwenden und eine seinen Kriften und Fahigkeiten entsprechende Titig-
keit anzunehmen, sofern dieser Arbeitsaufnahme nicht wichtige Griinde entgegen-
stehen. Wird die Unterstiitzungsbediirftigkeit durch Misswirtschaft, Liederlichkeit,
Alkohol- und Drogenmissbrauch oder Verwahrlosung des Unterstiitzten verursacht,
so sind nach fruchtloser Ermahnung bei den zustidndigen Instanzen die nétigen vor-
mundschaftlichen oder administrativen Massnahmen zu veranlassen. Krassen und
rickfilligen Versagern ist mit mildem Zureden und leeren Drohungen nicht mehr
zu helfen, sondern sie sind in der Regel mit hirteren Methoden in die Zange zu
nehmen, damit sie iiberhaupt noch aus ihrer Krise herausgefiihrt werden konnen.
Das neue Gesetz ist in dieser Hinsicht sehr allgemein gefasst, so dass es beispiels-
weise auch moglich wire, gesetzliche Zwangsmassnahmen zu verlangen, die nicht
abhingig gemacht werden miisen vom Bezug einer materiellen Hilfe.

4. Schutz der Personlichkeit

Obwohl es selbstverstindlich sein sollte, dass alle Organe der 6ffentlichen Fiirsorge
das Amtsgeheimnis einzuhalten haben, wurde dies noch mit einer besonderen Be-
stimmung im Gesetz verdeutlicht. Die Schweigepflicht gilt fiir alle Mitglieder und
Funktiondre der Fiirsorgebehorden einschliesslich der von ihnen amtlich beigezo-
genen Fach- und Hilfskrifte. Klar ist auch, dass die Namen von Klienten nicht ver-
offentlicht werden diirfen und jede Diskriminierung der Hilfsbediirftigen und ihrer
Angehorigen (Kinder!) zu unterbleiben hat.

5. Alimenteninkasso

Allzu viele geschiedene oder getrennte Miitter von schulpflichtigen oder noch klei-
neren Kindern miissen einer Erwerbstitigkeit nachgehen, weil der «famose» Vater
seine Unterhaltspflichten nicht oder nur mangelhaft erfiillt. Diesen Miittern fehlt
vielfach der Mut und die Ausdauer, die ihr zweifellos zu Recht zustehenden Ali-
mente auf dem Betreibungsweg einzufordern. Sie resignieren und laden sich mit
ihrer eigenen Erwerbstitigkeit neben ihrer Haushalts- und Erziehungsarbeit eine
Last auf, die ihre Krifte iibersteigt und erst noch in keiner Weise im Interesse ihrer
Kinder liegt. Das neue Gesetz will hier griindlich Abhilfe schaffen. Es sieht vor,
dass dem Kantonalen Fiirsorgeamt eine zentrale Alimenten-Inkassostelle anzuglie-
dern ist, welche im Einverstindnis mit den Berechtigten den Einzug schwer erhilt-
licher Unterhaltsbeitrige libernimmt.

6. Beitrige an Sozialwerke

Um die bisherigen Unsicherheiten zu beseitigen, wurde neu bestimmt, dass zu Lasten
der Fiirsorgekasse zweckgebundene Beitrige ausgerichtet werden diirfen an Biir-
gergemeinden, gemeinniitzige, kirchliche oder private Organisationen, welche im
Sinne der offentliche Fiirsorge wirken. Es ist sicher sinnvoll, die durch giinstige
Rechnungsabschliisse der letzten Jahre zusammengesparten kommunalen Fiirsorge-
vermogen von teilweise betrichtlichem Stand nicht noch weiter zu horten, sondern
im verniinftigen Masse zur Finanzierung neuer Sozialwerke wie z. B. Kinder-, Inva-
liden-, Alters- und Pflegeheime einzusetzen. Jedes neue Heim wird dank seiner
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Titigkeit mit der Zeit die Einzel-Fiirsorge entlasten, so dass solche Starthilfen aus
der Fiirsorgekasse auf jeden Fall begriissenswert und durchaus verantwortbar sind.

7. Einfiihrung des reinen Wohnortsprinzips

Das bisher giiltige, sehr komplizierte Heimatprinzip fiir Baselbieter Biirger wird
ersetzt durch das seit der Volksabstimmung vom 1. Februar 1970 bereits in § 37 der
Kantonsverfassung verankerte Wohnortsprinzip. Das will heissen, dass ein Baselbie-
ter Biirger von jener (innerkantonalen) Gemeinde, in der er gerade wohnt. unter-
stiitzt werden muss und sich seine Heimatgemeinde an den fiir ihn erbrachten Lei-
stungen nicht mehr wie bis anhin zur Hilfte beteiligen muss. Dieses reine Wohn-
ortsprinzip bringt folgende weitere Vorteile mit sich:

a) Es fillt die sicher unhaltbare Bestimmung weg, wonach die Baselbieter Biir-
ger auf ihrem Einkommen doppelt soviel Fiirsorgesteuer zu bezahlen haben wie die
Nichtkantonsbiirger. Innerhalb der gleichen Gemeinde zahlen kiinftig die Kantons-
biirger ihre Fuirsorgesteuer nach den genau gleichen Grundsidtzen wie die Nichtkan-
tonsbiirger.

b) Es miissen kiinftig nicht mehr mindestens die Hilfte der Mitglieder der Fiir-
sorgebehorden Ortsbiirger sein. Vielmehr muss nur noch ein Behordemitglied von
der Biirgergemeinde und ein weiteres vom Gemeinderat bestimmt werden, wih-
rend. Dass die Gemeinden nun ausdriicklich als alleinige rechtmissige Eigentiimer
werden und nicht mehr unbedingt Ortsbiirger sein miissen. In manchen Gemeinden
diirfte es bei kiinftigen Neuwahlen leichter sein, Kandidaten fiir die Fiirsorgebe-
horde zu gewinnen.

¢) Die kommunalen Fiirsorgevermdgen gehoren kiinftig nur noch der Einwoh-
nergemeinde, sind aber getrennt vom iibrigen Gemeindevermdogen zu verwalten. Da-
mit wird ein Schlussstrich gezogen unter die jahrzehntealte Diskussion, wer eigent-
lich Eigentiimer der bisher von den Biirgergemeinden verwalteten «Armenfonds»
ist, denn das bisherige Gesetz wirkte in dieser Streitfrage eher verwirrend als kla-
rend. Dass die Gemeinden nun ausdriicklich als alleinige rechtsmissige Eigentiimer
der Fiirsorgevermogen bezeichnet werden, hat noch folgende positive Wirkung: Es
wird fiir diec Zukunft sicher ausgeschlossen sein, dass der Kanton die Fiirsorgever-
mogen den Gemeinden wegnimmt und zentral verwaltet. Noch vor einigen Jahren
musste wegen Ausserungen fiihrender Politiker befiirchtet werden, der Kanton
wolle die Fiirsorgevermogen in zentrale Verwaltung nehmen. Heute ist diese Idee
auf jeden Fall als iiberholt zu bezeichnen.

8. Milderung der Riickerstattungspraxis

Wer unterstiitzt wurde und spiter wieder in giinstigere Verhiltnisse kommt, ist zur
Riickerstattung der Leistungen verpflichtet. Allerdings betrigt die Verjahrungsfrist
neu nur noch 10 Jahre. Auch sonst ist eine Milderung der Riickforderungs- und
Berechnungsmethoden vorgesehen. Ganz besonders hervorzuheben ist, dass Unter-
stiitzungen, die ein Bediirftiger vor dem vollendeten 20. Altersjahr bezogen hat, in
keinem Fall zuriickgefordert werden diirfen. Ein 18jahriger Lehrling kann also un-
besorgt seine Lehre fortsetzen, auch wenn er fortan von der o6ffentlichen Fiirsorge
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unterstiitzt werden muss, weil beispielsweise seine Eltern krank oder zahlungsun-
fahig wurden. Es wird im Gegenteil sogar grosser Wert darauf gelegt, dass junge
Leute tretz Unterstiitzungsbediirftigkeit ihren Kridften und Fihigkeiten entspre-
chend ausgebildet werden. Auch dieser Punkt ist in § 25 des neuen Gesetzes aus-
driicklich geregelt.

Mit diesem neuen Fiirsorgegesetz werden also eine ganze Reihe von Verbesse-
rungen erzielt, welche nicht nur fiir die Fiirsorgebediirftigen, sondern auch fiir den
Steuerzahler, die Gemeinden und die gemeinniitzigen Sozialwerke interessant und
niitzlich sind. Vereintacht werden zudem der Verwaltungsablauf und der Wahl-
modus. Es ist ein Gesetz, das sich nicht auf rein materielle Fragen beschrankt, son-
dern auf subtile und verniinftige Weise die wichtigsten Probleme des Individualbe-
reichs erfasst und daher geeignet ist, die Zukunft der 6ffentlichen Fiirsorge im auf-
strebenden Kanton Basel-Landschaft zu meistern.

125 Jahre Basellandschaftlicher Armenerziehungsverein

Am 12. September 1848 nahmen die Gesandtschaften von 16 Kantonen und 2 Halb-
kantonen den Beschluss «betreffend die feierliche Erkldrung iiber die Annahme
der neuen Bundesverfassung der Eidgenossenschaft» an. Der Bundesstaat war ge-
griindet. Und der am 1. Oktober 1848 in der Kirche zu Liestal gewihlte Vorstand
des Vereins fiir Armenerziechung konnte der Versammlung vom 10. Dezember des
gleichen Jahres Statuten und Reglemente zur Genehmigung vorlegen. Zuvor wur-
den die Herren Geistlichen dringend ersucht, «wo moglich Sonntags den 3. Dezem-
ber auf die thnen angemessen scheinende Weise ... auf die am 10. Dezember statt-
findende allgemeine Versammlung hinzuweisen». (Bei strengkalter Witterung wiirde
die Versammlung vom 10. Dezember 1848 nicht in der Kirche zu Liestal, sondern
in einem geheizten Lokal stattfinden.) Zu seinem 125jdhrigen Bestehen legt uns
der Basellandschaftliche Armenerziehungsverein Dokumente zur Geschichte und
zur heutigen Téatigkeit der gemeinniitzigen Jugend- und Familienfiirsorgeinstitution
vor. Durch die Neuauflage von Berichten in Faksimile-Druck wird uns ein leben-
diger Einblick in die sozialen Zustinde um die Mitte des 19. Jahrhunderts vermit-
telt. Wir begegnen Dokumenten und Berichten aus den Jahren 1848, 1851, 1854
und 1875. Ein Reglement aus dem Griindungsjahr verpflichtet die ortlichen Ge-
schiftsfithrer des Vereins, Verzeichnisse tiber die im Gemeindebanne wohnenden
Kinder unter 16 Jahren anzulegen, «deren Recht auf Erziehung verkiimmert ist,
entweder weil sie Waisen sind, oder wegen Armuth oder wegen Gleichgiiltigkeit der
Eltern, und die in dem Verein eine Stiitze notig haben». Die in der Gemeinde bei
Pflegeeltern untergebrachten Kinder sollen im stillen beobachtet und «zu wieder-
holten Malen des Jahres» besucht werden. Die ortlichen Geschiftsfithrer werden
aufgefordert, ihre Beobachtungen in einem «Notizenheft» festzuhalten. (Heute wiir-
den wir von der Pflicht zur Fithrung von Handakten sprechen.) Nach der Konfirma-

153



	Das neue Baselbieter Fürsorgegesetz

